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Die Wahlleiterin des Marktes Burgebrach 

 
Für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026, 
18 Uhr, eingereicht: 
 

Voraussichtliche  
Ordnungszahl 
 

Name des Wahlvorschlagsträ-
gers (Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber  
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr, kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter) 

01 
Christlich-Soziale Union in Bay-
ern e.V. (CSU) 

Pfohlmann, Peter, Betriebswirt, 1971, 2. Bürgermeister 

  

Da nur ein Wahlvorschlag rechtzeitig eingereicht wurde, können bis zum Donnerstag, dem 15. Januar 2026, 18 Uhr, Wahlvor-
schläge nachgereicht werden. Diese können der Wahlleiterin zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden in der Ver-
waltungsgemeinschaft Burgebrach, Zimmer Nr. 0.03, Hauptstr. 3, 96138 Burgebrach, übergeben werden. 
 
Burgebrach, 08.01.2026 
 
Nicole Stadter 
Wahlleiterin 
 

 
Die Wahlleiterin des Marktes Burgebrach 
 

 

 
 Für die Wahl des Marktgemeinderats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum  
 08.01.2026, 18 Uhr, eingereicht: 
 

Voraussichtliche  
Ordnungszahl 
 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
06 Wählergemeinschaft Oberer Grund (WOG) 
07 Ampferbach-Dietendorfer Liste (ADL) 
08 Wählergemeinschaft Oberköst-Hirschbrunn-Treppendorf (WOHT) 
09 Wählergemeinschaft Grasmannsdorf (WGG) 
10 Bürgerliste Burgebrach (BLB) 
11 Wählergemeinschaft Burgebrach Ost (WGBO) 

 
Burgebrach, 08.01.2026 
 
Nicole Stadter 
Wahlleiterin 
 

 
Die Wahlleiterin des Marktes Burgebrach 
 

Die Sitzung des Wahlausschusses findet am  im Rathaus Burgebrach, Rathaussaal, Haupt-
str. 1, 96138 Burgebrach statt.  
 
Der Wahlausschuss beschließt in der Sitzung über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge (Art. 32 Abs. 2 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG). 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemein-
heit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er 
in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht. 
 
Burgebrach, 08.01.2026 
 
Nicole Stadter 
Wahlleiterin 







Die Wahlleiterin der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald 

 
Für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026, 
18 Uhr, eingereicht: 
 
Voraussichtliche  
Ordnungszahl 
 

Name des Wahlvorschlagsträ-
gers (Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber  
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Geburtsjahr, kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter) 

01 
Christlich-Soziale Union in Bay-
ern e.V. (CSU) 

Friesen, Dirk, Marktleiter, 1980, 1. Bürgermeister 

  

Da nur ein Wahlvorschlag rechtzeitig eingereicht wurde, können bis zum Donnerstag, dem 15. Januar 2026, 18 Uhr, Wahlvor-
schläge nachgereicht werden. Diese können der Wahlleiterin zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden in der Ver-
waltungsgemeinschaft Burgebrach, Zimmer Nr. 1.09, Hauptstr. 3, 96138 Burgebrach, übergeben werden. 
 
Schönbrunn i. Steigerwald, 08.01.2026 
 
Elke Pieger 
Wahlleiterin 
 
 

 
Die Wahlleiterin der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald 
 

 

 
 Für die Wahl des Gemeinderats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum  
 08.01.2026, 18 Uhr, eingereicht: 
 

Voraussichtliche  
Ordnungszahl 
 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
06 Bürgerblock (BBL) 
07 Offene Liste (OLS) 
08 Alternative Bürgerliste (ABL) 

 
Schönbrunn i. Steigerwald, 08.01.2026 
 
 
Elke Pieger 
Wahlleiterin 
 
 

 
Die Wahlleiterin der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald 
 

Die Sitzung des Wahlausschusses findet am  am Dienstsitz der Verwaltungsgemeinschaft 
Burgebrach, Rathaus Burgebrach, Rathaussaal, Hauptstr. 1, 96138 Burgebrach statt.  
 
Der Wahlausschuss beschließt in der Sitzung über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge (Art. 32 Abs. 2 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG). 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemein-
heit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er 
in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, 
werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht. 
 
Schönbrunn i. Steigerwald, 08.01.2026 
 
Elke Pieger 
Wahlleiterin 
























